
Einwohnergemeinde

Leissigen

Personalreglement

(PR)

Inkraftsetzung per l. Januar 2025
Version gültig ab l. Januar 2025



Personalreglement

Rechtsverhältnis

l. Geltungsbereich Art. l1 Die in diesem Personalreglement aufgestellten Vorschriften gel-

ten mit Ausnahme der privatrechtlich angestellten Personen und Abs. 2

für das gesamte Personal der Gemeinde.

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Gesetzgebung über die An-

Stellung der Lehrkräfte.

1.1 Öffentlich-rechtlich an- Art. 2 1 Das Personal der Einwohnergemeinde Leissigen wird öffentlich-

gestelltes Personal rechtlich mit Vertrag angestellt.

2 Ergänzend gelten die Bestimmungen des kantonalen Rechts. Insbeson-

dere finden das Personalgesetz und die Personalverordnung sowie die

Beschlüsse des Regierungsrats zu personalpolitischen Fragen (jährlicher

Beschluss über die Teuerung etc.) Anwendung.

1.2 Privatrechtlich ange- Art. 3 1 Aushilfspersonal wird privatrechtlich angestellt.
stelltes Personal

2 Der Gemeinderat bestimmt die privatrechtlich anzustellenden Funktio-

nen.

3 Massgebend sind ausschliesslich die verträglichen Bestimmungen und

ergänzend das Schweizerische Obligationenrecht.

Kündigungsfristen Art. 4 1 Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate.

2 Die Kündigung durch die Gemeinde erfolgt in Form einer begründeten

Verfügung. Das betroffene Personal ist vorher anzuhören.
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II. Lohnsystem

Grundsatz Art. 5 1 Jede Stelle wird einer Gehaltsklasse zugeordnet. Der Gemeinde-

rat nimmt die Zuweisung in der Personalverordnung vor.

2 Für jede Gehaltsklasse bestehen ein Grundgehalt von 100 Prozent und

80 Gehaltsstufen von je 0.75 Prozent. Dem Grundgehalt sind 12 Einstiegs-

stufen von je 0.75 Prozent vorangestellt.

3 Der Aufstieg erfolgt gestützt auf das Resultat der jährlichen Leistungsbe-

urteilung.

Diese kann wie folgt lauten:

a) Zielvorgaben oder Leistungserwartungen deutlich und in allen wichti-

gen Bereichen übertreffen (herausragende Leistungen)

b) Zielvorgaben oder Leistungserwartungen in wichtigen Bereichen über-

troffen (sehr gute Leistungen)

c) Zielvorgaben oder Leistungserwartungen vollumfänglich erfüllt (gute

Leistungen)

d) Zielvorgaben oder Leistungserwartungen teilweise erfüllt (ausrei-

chende Leistungen)

e) Zielvorgaben oder Leistungserwartungen in wichtigen Bereichen nicht

erfüllt (nicht ausreichende Leistungen)

Aufstieg

Verfahren

Art. 6 1 Der Aufstieg innerhalb einer Gehaltsklasse erfolgt jährlich durch

Anrechnungvon Gehaltsstufen.

2 Dieser Aufstieg ist von der individuellen Leistung und vom Verhalten ab-

hängig.

Art. 7 1 Bis und mit Gehaltsstufe 48 können jährlich wie folgt Gehaltsstu-

fen gewährt werden:

a) keine, wenn Leistung und Verhalten mit /ausreichend' oder /nicht aus-

reichend' bewertet werden;

b) bis zu zwei, wenn Leistung und Verhalten mit,gut' bewertet werden;

c) bis zu vier, wenn Leistung und Verhalten mit,sehr gut' bewertet wer-

den.

d) bis zu sechs, wenn Leistung und Verhalten mit /herausragend' bewer-

tet werden.

2 Ab Gehaltsstufe 49 können jährlich wie folgt Gehaltsstufen gewährt
werden:

a) bis zu vier, wenn Leistung und Verhalten mit /sehr gut' bewertet wer-

den;

b) bis zu sechs, wenn Leistung und Verhalten mit ,herausragend' bewer-

tet werden.
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Berücksichtigung der fi-

nanziellen Situation der

Gemeinde

3 Der Gemeinderat kann bei schwieriger finanzieller Lage der Gemeinde,

unter Berücksichtigung der Konjunkturlage sowie der Entwicklung der

Gehälter der öffentlichen Gemeinwesen und der Privatwirtschaft auf die

Gewährung von Gehaltsstufen ganz oder teilweise verzichten.

Rückstufung Art. 8 1 Das Gehalt kann jährlich um bis zu vier Stufen reduziert werden,

sofern die Leistungsbeurteilung auch im vorhergehenden Jahr ergeben

hat, dass Zielvorgaben oder Leistungserwartungen in wichtigen Berei-

chen nicht erfüllt werden.

2 Das Gehalt kann nicht unter das Grundgehalt (Minimum der Gehalts-

klasse) reduziert werden.

III. Leistungsbeurteilung

Organigramm

Kader

Art. 9 1 Der Gemeinderat stellt die Unterstellungsverhältnisse des Perso-

nals in einem Organigramm dar.

2 Die dem Gemeinderat direkt unterstellte Geschäftsleitung sowie die der

Geschäftsleitung unterstellten Abteilungsleitenden bilden das Kader der

Gemeinde.

Geschäftsleitung Art. 10 1 Ein vom Gemeinderat bestimmtes Ratsmitglied ist für die Leis-

tungsbeurteilung der Geschäftsleitung verantwortlich.

2 Es geht dabei wie folgt vor:

a) Es führt mit dem/der Geschäftsleiter/in ein Beurteilungsgespräch

durch;

b) Es gibt dem/der Geschäftsleiter/in die Leistungsbeurteilung und die
entsprechende Veränderung des Gehalts bekannt und gibt ihm/ihr die

Gelegenheit zur Stellungnahme;

c) Es unterbreitet dem Gemeinderat seinen Antrag zum Beschluss.

Abteilungsleitende Art. 111 Der/die Geschäftsleiter/in ist gemeinsam mit dem/der zustän-

dige/n Ressortvorsteher/in für die LeistungsbeurteilungderAbteilungs-

leitenden verantwortlich.

2 Für das Verfahren gilt Art. 10 Abs. 2 sinngemäss.
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Übrige Stellen Art. 12 1 Die Abteilungsleitenden sind für die Leistungsbeurteilung der

ihnen unterstellten Personen verantwortlich.

2 Für das Verfahren gilt Art. 10 Abs. 2 sinngemäss.

Eröffnung/ Rechtsmittel Art. 13 1 Der Entscheid des Gemeinderats ist dem Personal bekanntzuge-

ben.

2 Das Personal kann innert zehn Tagen nach Bekanntgäbe des Entscheids

eine beschwerdefähige Verfügung verlangen.

3 Das Personal kann die Verfügung innert dreissig Tagen nach Eröffnung

mit Beschwerde beim Regierungsstatthalter anfechten.

Aussergewöhnliche
Leistungen

Art. 14 Der Gemeinderat kann aussergewöhnliche Leistungen mit einma-

ligen Prämien von maximal CHF l'OOO.- im Einzelfall belohnen.

IV. Besondere Bestimmungen

Arbeitsplatzbewertung Art. 15 Ändert sich das Arbeitsvolumen wesentlich, lässt der Gemeinde-

rat die Stellen in der Verwaltung neu bewerten.

Stellenausschreibung Art. 16 Die Gemeinde schreibt die freien Stellen für die Geschäftsleitung

und die Abteilungsleitenden öffentlich aus.

Unfallversicherung Art. 17 Die Gemeinde versichert das Personal gegen die Folgen von Be-

rufs- und Nichtberufsunfällen gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG).

Taggeldversicherung Art. ISSchliesst die Gemeinde eine Taggeldversicherung ab, gehen die

gesamten Prämien zu ihren Lasten.

Pensionskasse

Abgangsentschädigung
Rentenansprüche

Art. 191Die Gemeinde versichert das Personal gegen die wirtschaftlichen

Folgen der Invalidität, des Alters und des Ablebens im Rahmen des Bun-

desgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und besonderer Gemein-

devorschriften.

2 Die Gemeinde bezahlt keine Abgangsentschädigungen aus.
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Sitzungsgeld Art. 20 Das Personal hat Anspruch auf Sitzungsgeld, wenn die Sitzung

nicht als Arbeitszeit angerechnet wird.

Verordnung Art. 21 Der Gemeinderat erlässt eine Personalverordnung, insbesondere

über:

a) Zuordnung der Stellen in Gehaltsklassen/

b) Stellenplan der Einwohnergemeinde Leissigen,

c) Zulage für Nacht- und Wochenendarbeit,

d) Entschädigung für Pikettdienst,
e) Entschädigung für Dienstkleider und Schutzausrüstung,

f) Jahresentschädigungen, Stundenlöhne, Sitzungsgelder und Spesen

(ausgenommen Gemeinderat vgl. Anhang l).

V. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Inkrafttreten Art. 22 1 Dieses Reglement mit Anhang l tritt am l. Januar 2025 in Kraft.

2 Es hebt alle ihm widersprechenden Vorschriften, insbesondere das Per-

sonalreglement vom l. Januar 2009 auf.

Die Gemeindeversammlung vom 29. November 2024 nahm dieses Reglement an.

GEMEINDERATLEISSIGEN
Die Präsidentin Die Gemeindeschreiberin

u //^-,
Letizia Müller ' C^nthia Krebs

Auflagezeugnis

Die Gemeindeschreiberin hat dieses Reglement vom 29. Oktober bis zum 29. November 2024 in

der Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegt. Sie gab die Auflage im amtlichen Publikationsorgan

Nr. 42 und 43 vom 17. und 24. Oktober 2024 bekannt.

jSemeindeschreiberin

'Cyrfthia Krebs
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Anhang l

Gemeinderat -Jahresentschädigungen, Pauschalspesen, Sitzungsgelder

1.1.1 Jahresentschädigung

Präsident/in CHF 17'000.-

Vizepräsident/in CHF 8'500.-

übrige Mitglieder CHF G'OOO.-

Mit den Jahresentschädigungen sind ausnahmslos alle Arbeiten für die Ge-

meinde, alle Teilnahmen an Veranstaltungen/ Repräsentationen, Weiterbildun-

gen/ Klausuren sowie alle Gemeinderatssitzungen und deren Vorbereitung, ab-

gegolten. Diese Jahresentschädigung ist im Lohnausweis als steuerbarer Lohn

zu deklarieren.

1.1.2 Pauschalspesen

Präsident/in CHF 4'000.-

Vizepräsident/in CHF 3'000.-

übrige Mitglieder CHF 3'000.-

Mit den Pauschalspesen sind ausnahmslos alle effektiv anfallenden Spesen

(Reisespesen, Parkplatzgebühren, Verpflegung, Ubernachtung, Telefon, Papier-

und Druckkosten) sowie Sitzungen / Kommissionssitzungen (ausser Arbeits-

gruppen) abgegolten.

Der ausbezahlte Pauschalspesenbetrag wird im Lohnausweis unter Repräsen-

tationsspesen, Ziffer 13.2.1 ausgewiesen. Bei einem reduzierten Beschäfti-

gungsgrad werden die Pauschalspesen anteilsmässig gekürzt. Zusätzlich wird

im Lohnausweis das Kreuz G und unter Ziffer 15 folgender Hinweis angebracht:

«Mittagessen durch Arbeitgeber bezahlt». Die genehmigten Pauschalspesen

für Repräsentation und Akquisition unterliegen nicht einer allfälligen Q.uellen-

Steuer.

1.1.3 Mitarbeit in nichtständigen Kommissionen / Arbeitsgruppen

Sitzungsgelder nichtständige Kommissionen und Arbeitsgruppen siehe Perso-

nalverordnung Anhang III Ziffer 1.1.2

Allfällige Spesen bezüglich der Arbeitsgruppen sind in den Pauschalspesen des

Gemeinderats enthalten und können nicht separat abgerechnet werden.

Gültigkeit
Dieser Anhang l wurde der Steuerverwaltung des Kantons Bern zur Prüfung unterbreitet und von

dieser genehmigt.

Jede Änderung dieses Anhangs l wird der Steuerverwaltung des Kantons Bern vorgängig zur Ge-

nehmigung unterbreitet. Ebenso wird die Steuerbehörde informiert, wenn dieser Anhang l ersatz-

los aufgehoben oder durch ein nicht genehmigtes Spesenreglement ersetzt wird.
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